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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates
 
Sitzung vom Montag, 10. Januar 2022
 
 
 

8 30.01 Vorschriften, Verträge, Kreisschreiben

Polizeiverordnung und gemeinderechtliches Ordnungsbussenverfahren
inklusive Bussenliste, Totalrevision, Inkraftsetzung per 1. April 2022

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ausgangslage und ErwägungenI.

Mit Beschluss vom 17. Juni 2021 hat die Gemeindeversammlung die Polizeiverordnung erlassen.

Gemäss Art. 37 der Polizeiverordnung bestimmt der Gemeinderat das Datum der Inkraftsetzung. Es

ist angezeigt, die Polizeiverordnung auf den 1. April 2022 in Kraft zu setzen.

1.

Für die Inkraftsetzung der zur Polizeiverordnung gehörenden Verordnung über das

gemeinderechtliche Ordnungsbussenverfahren inkl. der Bussenliste ist die Genehmigung des

Statthalteramtes Bülach notwendig.   

2.

BeschlussII.

Die Polizeiverordnung der Politischen Gemeinde Eglisau wird per 1. April 2022 in Kraft gesetzt.1.

Die zur Polizeiverordnung gehörende Verordnung über das gemeinderechtliche Ordnungsbussen-

verfahren inkl. der Bussenliste tritt nach Genehmigung des Statthalteramtes Bülach ebenfalls per 1.

April 2022 in Kraft. 

2.

Gegen diesen Beschluss kann beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, innert 30

Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift

muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss sowie die

Beweise sind, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten des Verfahrens hat die unterliegende Partei

zu tragen.

3.

Ziffern 1 bis 3 dieses Beschlusses werden im Februar-Mitteilungsblatt sowie im Kantonalen

Amtsblatt vom 31. Januar 2022 amtlich publiziert.

4.

Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.5.

Mitteilung anIII.

Elisabeth Villiger, Polizeivorsteherin Eglisau (per E-Mail)1.

Stadtpolizei Bülach (per E-Mail)2.

Abteilung Bevölkerung (per E-Mail)3.
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